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I. Worum geht es? 
 
Der Klassiker: Aufgrund von Baumaßnahmen auf dem Grundstück des Bau-
herrn kommt es – ohne direkte Einwirkung – zu einer Beschädigung des Hauses 
auf dem Nachbargrundstück (Rissbildungen, Setzungen etc.). Der Nachbar 
nimmt Bauherrn und Bauunternehmer in Anspruch, letzterer allerdings beteuert, 
er habe seine Sorgfaltspflichten vollumfänglich erfüllt und hafte daher nicht. Tat-
sächlich ist dem Bauunternehmer kein Verschulden nachzuweisen.  

Vor diesem Hintergrund hatte der BGH jüngst darüber zu entscheiden, ob 
(auch) der Bauunternehmer verschuldensunabhängig für entstandene Schäden 
in Anspruch genommen werden kann.  

II. Problemlage 
 
Ein Schädiger kann grundsätzlich nur bei Verschulden (Vorsatz oder Fahrläs-
sigkeit) auf Schadensersatz in Anspruch genommen werden. Eine Ausnahme 
von diesem Grundsatz macht das Nachbarrecht des BGB: Der Eigentümer ei-
nes Grundstücks, von dem schadensverursachenden Beeinträchtigungen des 
Nachbargrundstücks ausgehen, haftet verschuldensunabhängig unter dem Ge-
sichtspunkt des so genannten nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruchs in ent-
sprechender Anwendung des § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB. Dieser einem Scha-
densersatzanspruch sehr nahe kommende Anspruch dient dem Ausgleich der 
infolge der Nutzung benachbarter Grundstücke betroffenen Interessen.  
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Zur Diskussion stand, ob neben dem Bauherrn als 
Grundstückseigentümer auch der "störende" Bauunter-
nehmer verschuldensunabhängig auf nachbarrechtlichen 
Ausgleich in Anspruch genommen werden kann. Inso-
weit wurde argumentiert, dieser sei schließlich der ei-
gentliche Verursacher der am Nachbargrundstück ent-
standenen Schäden. Dieser Diskussion hat der BGH 
jüngst mit seiner Entscheidung vom 16.07.2010 (Az. V 
ZR 217/09) ein Ende gesetzt.  

III. Bauunternehmer unterliegt nicht 
 dem nachbarrechtlichem Aus-
 gleichsanspruch 

Ohne Verschulden keine Haftung des Bauunterneh-
mers – dies hat der BGH ausdrücklich klargestellt. 
Denn obgleich die Arbeiten des Bauunternehmers die 
Schäden am Nachbargrundstück verursacht haben, 
verbleibt nach den Ausführungen des BGH kein Raum 
für einen verschuldensunabhängigen Ausgleichsan-
spruch gegen den Bauunternehmer. 

1. Zweck der §§ 906 ff. BGB 

Die nachbarrechtlichen Vorschriften bezwecken, es 
dem Grundstückseigentümer zu ermöglichen, sein 
Grundstück in ortsüblicher Weise zu nutzen. Führt 
diese Nutzung zu einer wesentlichen Beeinträchtigung 
des Nachbargrundstücks, postuliert das Gesetz – qua-
si als Ausgleich - in § 906 Abs. 2 Satz 2 BGB einen 
Anspruch des Nachbarn auf Geldentschädigung.  

Die Rechtsprechung hat in entsprechender Anwen-
dung dieser Vorschrift den verschuldensunabhängigen 
nachbarrechtlichen Ausgleichsanspruch entwickelt. 
Dieser soll im Rahmen des nachbarlichen Gemein-
schaftsverhältnisses einen Ausgleich für verschul-
densunabhängig verursachte Nachteile schaffen, die 
das zumutbare Maß einer entschädigungslos hinzu-
nehmenden Einwirkung übersteigen.    

2. Bauunternehmer bestimmt nicht Nutzungsart   
  des Grundstücks 

Vor diesem Hintergrund leuchtet es ein, dass der au-
ßerhalb des nachbarlichen Gemeinschaftsverhältnis-
ses stehende Bauunternehmer nicht von den nachbar-
rechtlichen Vorschriften erfasst wird. Denn diese re-
geln gerade nicht die Ansprüche des betroffenen 
Nachbarn gegenüber Dritten, sondern sind auf einen 
internen Ausgleich kollidierender Interessen zwischen 
den Nachbarn gerichtet.  

Schuldner des nachbarrechtlichen Ausgleichsan-
spruchs kann demnach nur derjenige sein, der als 
Grundstücksnutzer auch die Nutzungsart des beein-
trächtigenden Grundstücks bestimmt. Basierend hie-
rauf hat der BGH nun für den Fall des "störenden" 
Bauunternehmers festgestellt, dass diesem eine sol-
che Befugnis nicht zukommt, da er nur für den Bau-
herrn und damit auf dessen Weisung auf dem Grund-
stück tätig wird. Damit bestimmt der Bauherr und nicht 
der Bauunternehmer die Bebauung des Grundstücks, 
von dem die Einwirkungen ausgehen.  

3. Deckungslücke des Bauherrn   

Zwar scheitert die Geltendmachung eines Entschädi-
gungsanspruchs im Falle von Nachbarschäden ge-
genüber dem Bauunternehmer, ein entsprechender 
nachbarlicher Ausgleichsanspruch steht dem geschä-
digten Nachbarn allerdings gegen den Bauherrn zu 
(OLG Nürnberg, Urteil vom 09.01.2002, Az.: 4 U 
281/03).  

Im Hinblick auf den Bauherrn besteht damit eine haf-
tungsrechtliche Deckungslücke: Er hat zwar verschul-
densunabhängig für die Nachbarschäden einzustehen, 
kann jedoch im Gegenzug nicht bei dem "eigentlichen" 
Verursacher der Schäden – dem Bauunternehmer – 
Regress nehmen, wenn dieser seinen Sorgfaltspflich-
ten genügt hat.  Denn wie bereits dargelegt, setzt die 
Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs 
außerhalb der nachbarrechtlichen Vorschriften stets 
Verschulden voraus.  

IV. Praxishinweis 

Es empfiehlt sich, diese für den Bauherrn missliche 
Lücke zwischen Bauherrenhaftung und Rückgriff auf 
den Bauunternehmer durch klare vertragliche Rege-
lungen im Bauvertrag zu schließen.  

Der Bauherr sollte daher mit dem Bauunternehmer 
bauvertraglich eine umfassende Freistellungsklausel 
vereinbaren, wonach der Bauunternehmer ihn ver-
schuldensunabhängig von allen etwaigen nachbar-
rechtlichen Ausgleichsansprüchen freistellt, die Nach-
barn auf Grundlage und im Zusammenhang mit den 
vom Bauunternehmer erbrachten Leistungen gegen 
den Bauherrn geltend machen.  
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